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TATORT RECHTSSTAAT: 
UNSER GUTES RECHT
IN KOOPERATION MIT DER STIFTUNG FORUM RECHT

Was bringt uns als Menschen in der Demokratie und in globalen Zu-
sammenhängen eigentlich „unser gutes Recht“ für die Lösung von 
(zunehmend herausforderungsvollen) Zukunftsfragen? Welchen Beitrag 
leistet es, wenn es um unsere Freiheiten, unsere Sicherheit und ökolo-
gischen Lebensgrundlagen geht? Klimakrise, die Ursachen und Folgen 
von Flucht und Migration, Kriegsverbrechen, globale Ungerechtigkeiten 
und Diskriminierungen sowie die Schattenseiten der Digitalisierung 
stellen Schlüsselprobleme dar, die politische Lösungen erfordern und 
auch über den Nationalstaat hinausgehen. Ein vorrangiges Instrument 
im demokratischen Rechtsstaat ist hierfür das Recht. 

Dieses bedeutungsvolle Zusammenspiel von Politik, Recht und Rechts-
staat, dessen Chancen und Grenzen hinsichtlich der gesellschaftlichen Herausforderungen immer wichtiger 
werden, kritisch zu beleuchten, ist Ziel dieser Ausgabe von . Entstanden ist sie in Kooperation mit der 
Stiftung Forum Recht, einer 2019 gegründeten bundesunmittelbaren Stiftung öff entlichen Rechts, die zum Dialog 
über Recht und Rechtsstaat in und mit der Öff entlichkeit einladen möchte. 

Den Auftakt bildet ein Interview mit der Bundesverfassungsrichterin – zugleich Kuratoriumsmitglied der Stif-
tung Forum Recht – Dr. Yvonne Ott. Sie illustriert, inwiefern Recht und Rechtsstaat nicht nur als „Problemlöser“ 
fungieren, sondern auch Partizipation, Teilhabe und Mitgestaltung von Recht und Politik möglich machen. Die 
folgenden Beiträge widmen sich den oben genannten Schlüsselproblemen und wurden in Teilen von Mitgliedern 
des Beirates der Stiftung Forum Recht verfasst. Bleibt Gerechtigkeit angesichts der Völkerrechtsverbrechen in der 
Ukraine eine Utopie? Lässt sich Massenmigration menschenrechtskonform steuern? Warum brauchen wir ein um-
fassendes Antidiskriminierungsrecht? Wie gehen wir mit Datafi zierung als Herausforderung für den Rechtsstaat 
um? Inwiefern ist ziviler Ungehorsam ein Motor des Rechtsstaats? Und: Hat die Natur Rechte? 

Die Beiträge gehen über bloße Diagnosen hinaus. Sie versuchen Ursachen und Grenzen zu analysieren sowie 
Richtungen für Recht und Rechtsstaat aufzuzeigen, wie diese für uns als Gesellschaft bei der Bewältigung der 
genannten Herausforderungen als eff ektive Instrumente fungieren können.

Sabine Achour & Henrike ClaussenSabine Achour & Henrike Claussen

Copyright Wochenschau Verlag



2     TaTorT rechTssTaaT

Diskriminierung und Recht 

Recht und rassistische Diskriminierung stehen seit 
jeher in einem ambivalenten Verhältnis. Das Recht 
war wesentlich an der Legitimierung und Durch-
setzung von Rassismus beteiligt. Zugleich ist es ein 
wichtiges Mittel im Kampf gegen Rassismus. 

Migration und Menschenrechte 

Flucht und Migration machen weltweit eine große 
Zahl von Menschen schutzbedürftig. Diesen Schutz 
menschenrechtskonform zu gewähren, fordert auch 
das Rechtssystem heraus.  

Ziviler Ungehorsam 

Ziviler Ungehorsam wird aktuell v. a. hinsichtlich der 
Aktionen der Letzten Generation kritisch diskutiert. 
Wie steht es aus rechtlicher Perspektive um die 
Legalität und Legitimität dieser Aktionen?

Kriegsverbrechen und Völkerrecht 

Die Kriegsverbrechen in der Ukraine erschüttern. 
Bleiben sie ohne Konsequenzen, hat das auch Aus-
wirkungen auf das Vertrauen in das Recht. Welche 
Instrumente des Völkerrechts stehen zur Verfügung, 
um die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen?

Antidiskriminierungsrecht 
und Religion an Schulen 

Die Themen Religion bzw. islamische Alltagspraktiken 
an Schulen bewegen viele Gemüter. Was braucht die 
(Schul-)Praxis zusätzlich zum Antidiskriminierungs-
recht?

Was bringt uns Recht? 

Wie fi t ist das Grundgesetz gegen rechte Angriff e? 
Warum ist Vertrauen in den Rechtsstaat wichtig? 
Wo liegen (supranationale) Baustellen für das Recht? 
Die Bundesverfassungsrichterin Yvonne Ott im 
Interview.

Seite 4
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Zivilcourage in der Diktatur 

Zivilcourage und demokratische Haltung sind in einer 
Demokratie Selbstverständlichkeiten. Was erfordert 
dies aber in einer Diktatur? Wo liegen heute noch 
die Grenzen des Rechtsstaats, wenn es um die Nach-
folgen von Unrecht(sstaaten) geht?

Seite 48

Rechte der Natur? 

Braucht die Natur eigene Rechte? Könnte sich dieses 
Konzept des globalen Südens auch bei uns positiv 
auf den rechtlichen Schutz von Umwelt und Klima 
auswirken?

Seite 56

„Code creates Law“ 

Unser Umgang mit der Informationstechnik 
bestimmt zunehmend, wie wir miteinander kommu-
nizieren. Dass wir damit die Grundlagen demokrati-
schen Miteinanders gefährden, haben wir fast nicht 
gemerkt. 

Seite 64
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DURCH RECHTE DER NATUR ZU  
EINEM ETHISCHEN WERTEWANDEL
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Eigene Rechte der Natur können zu einem ethischen Wertewandel führen, 

sodass der Mensch nicht mehr im Mittelpunkt des Rechtssystems steht, sondern als 

Teil seiner Mitwelt angesehen wird. Dieses im globalen Süden entwickelte Konzept 

kann zur Überwindung des praktischen Kolonialismus und des kolonialen Denkens 

beitragen. Bestehen Perspektiven für seine Einführung auch in Deutschland?

Ethik. Ökosysteme werden in diesem Weltbild nicht 
als natürliche Ressourcen zum Nutzen der Menschen 
gesehen. Vielmehr wird anerkannt, dass die Natur 
selbst einen Wert hat und in ihrer Integrität schüt-
zenwert ist mit allen ihren Arten. Dies schafft – im 
Sinne eines notwendigen Paradigmenwechsels – eine 
Transformation dessen, wie die Menschheit mit der 
Natur in Beziehung steht, sie wertschätzt und nutzt; 
d.h., die Menschheit als eine von vielen voneinander 
abhängigen Arten im gesamten Ökosystem, die ein 
Teil der Natur sind. Der Mechanismus für die Neu-
ausrichtung der Werte und der Ethik, die unseren 
Rechtssystemen zugrunde liegen, liegt also in der 
Bereitstellung von „Rechten“ oder von „Rechtsper-
sönlichkeit“, die die Form der Regelungen und den 
Inhalt (und damit die Umsetzung und Wirksamkeit) 
des Rechts strukturieren.

Darüber hinaus stellen RdN die Grundsätze der ge-
genseitigen Verantwortung, der Vernetzung (inter-
connection) und der Fürsorge in den Mittelpunkt des 
jeweiligen Rechtssystems. Indem sie es ermöglichen, 
dass Ökosysteme durch Vormünder oder Rechtsvertre-
ter als Rechtssubjekte vor den Gerichten und Behörden 
vertreten werden, wird ein proaktiverer und ganzheit-
licher Schutz der Natur in der Praxis gewährleistet. 
So kann Natur überhaupt erst am Rechtsverkehr teil-
nehmen und selber Rechte und Ansprüche geltend 
machen, die ihr sonst nicht offenstehen. Umweltrecht, 
wie es gegenwärtig existiert, weist nicht nur Lücken 

Effektiver Umweltschutz benötigt einen Paradigmen-
wechsel. Seit mehreren Jahren zeigen die verstärkte 
Einlegung von Klimaklagen und die Anrufung von 
Gerichten für Umweltschutzbelange, dass das Recht 
ein wirksames Mittel sein kann, um diesen Wechsel 
einzufordern. Was hierfür notwendig ist, ist nicht nur 
die Durchsetzung von bestehenden (und ungenügen-
den) rechtlichen Verpflichtungen, sondern gerade die 
Schaffung von neuen Rechten, die dem Wertewandel 
der Menschheit Rechnung tragen und die Natur als 
ein eigenes Rechtssubjekt anerkennen. 

Die Rechte der Natur (im Folgenden: RdN) werden 
im weitesten Sinne als ein neuer rechtlicher Rahmen 
verstanden, der die Natur als ein Subjekt von Rech-
ten mit intrinsischem Wert anerkennt anstatt einer 
bloßen Ressource für den Menschen (bspw. nach 
Cullinan 2016). Dieser nimmt stattdessen die Rolle 
eines verantwortungsbewussten Vertreters der Na-
tur wahr, um ihr im Namen heutigen und künftigen 
Lebens eine Stimme zu verleihen (Wissenschaftlicher 
Dienst des Bundestages 2021). In diesem Sinne ist 
die Einführung von RdN ein Element, das den Men-
schen in einer von Klimawandel, Naturkatastrophen 
und Artensterben geprägten Zeit in bescheidener Zu-
rückhaltung üben und anerkennen lässt, dass er nicht 
Herrscher über die Natur, sondern deren Bestandteil 
ist. Sie kann damit zu sozialökologischer Transforma-
tion beitragen und Vorbild zur Lösung anderer Zu-
kunftsfragen (Recht auf Teilhabe und Partizipation, 
Frieden, globale Ungerechtigkeiten, Migration, Asyl, 
Digitalisierung, Diskriminierung) sein.

Damit zielt die Verleihung von RdN auf eine syste-
mische Umgestaltung der (westlichen) Rechts- und 
Wertesysteme ab, indem sie eine Neuausrichtung der 
Umweltethik schafft: weg von einer anthropozentri-
schen Weltsicht, die den Menschen als Mittelpunkt 
der Welt wahrnimmt, hin zu einer ökozentrischen 

„Das Recht muß nie der Politik,  

wohl aber die Politik jederzeit  

dem Recht angepaßt werden.“ 

Immanuel Kant,  

Philosoph
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Geldstrafe von mehr als 6 Mio USD. Zur Begründung 
führte es aus, dass die Natur zu einer vollen Scha-
denswiedergutmachung berechtigt ist, wobei deren 
Höhe von materiellen sowie immateriellen Schäden 
abhängt. 

Der Schutz der Natur durch die Verankerung von 
RdN ist besonders effektiv durch den Umstand, dass 
sie gerichtlich eingeklagt werden können. Gerichts-
urteile führen dazu, dass spezifische Praktiken, die 
negativ auf die Umwelt einwirken, nach und nach 
verboten werden und, soweit möglich, rückgängig 
gemacht werden müssen. 

Mitte Oktober 2022 endete ein globales Treffen der 
Global Alliance for the Rights of Nature (GARN) in Ita-
lien mit einer Versammlungserklärung (Der Same von 
Siena), im September 2023 fand eine Gipfelkonferenz 
zur Schaffung einer Universellen Erklärung für Meeres-
Rechte (Universal Declaration of Ocean Rights) bei 
den Vereinten Nationen statt, die dem Meer bis 2030 
eigene Rechte verleihen soll. Auch neue internationale 
Verträge spiegeln den notwendigen Wertewandel 
zur Anerkennung der RdN wieder. Der neue Hochsee-
vertrag, der am 19. Juni 2023 angenommen wurde 
und momentan zur Ratifizierung ausliegt, basiert auf 
dem Konzept, dass die Menschen als Vertreter der 
Natur und zukünftiger Generationen handeln, indem 
sie den Ozean schützen, für ihn sorgen und für eine 
nachhaltige Nutzung einstehen, welche die Integrität 
des Ozeans und seiner eigenen, intrinsischen Werte 
bewahrt (Präambel).

Bereits im Juli 2022 wurde den Rechten der Natur 
durch den IPBES, die zwischenstaatliche Plattform für 
Wissenschaft und Politik zu Biodiversität und Ökosys-
temleistungen, das höchste Transformationspotential 
zugesprochen, wenn es darum geht, mit umweltpo-
litischen Instrumenten die Biodiversität zu erhalten.

Europa und Deutschland
Auch europa- und deutschlandweit werden RdN 
vermehrt eingefordert. Präzedenzfall ist bisher die 
südspanische Lagune Mar Menor der am 30.9.2022 
per Gesetz das Recht auf Erhaltung, Pflege und Wie-
derherstellung zuerkannt wurde. Dieses Ökosystem 
hat nun ein Recht zu existieren und sich natürlich zu 
entwickeln und kann von Bürger*innen gerichtlich 
vertreten werden, welche die Rechte im Namen der 
Lagune einklagen dürfen. Dieser Erfolg war Vorbild 
etwa für den polnischen „Marsch für die Oder“ (Oso-
ba Odra) im Frühjahr 2023. 

auf oder ist nicht scharf genug, sondern ist gerade 
deshalb lückenhaft oder unscharf, weil die Natur nur 
Sachstatus hat und damit dem Menschen dient.

Mit den RdN kommt, auch wenn ihr theoretisches 
Konzept wohl zuerst von Christopher Stone (1972) ge-
legt wurde, der rechtspolitische Fortschritt erstmals 
aus dem globalen Süden in den Norden. Dies hat eine 
inhärente Logik: Der Kampf für die Rechte der Na-
tur entzieht dem Kolonialismus den Boden – sowohl 
wortwörtlich als auch im Denken. Die Forderung nach 
der Respektierung der Rechte „Pacha Mamas“ („Mut-
ter Erde“), wie etwa seit 2008 in der ecuadorianischen 
und inzwischen auch der bolivianischen Verfassung, 
und das südamerikanische Konzept des „buen vivir“ 
wenden sich gegen den Extraktivismus, ein kolonia-
listisches Ausbeutungsverhältnis, und die vermeint-
lich alternativlose Wachstumslogik des Westens. Der 
Beitrag, den der Diskurs um die Rechte der Natur zur 
Überwindung des praktischen Kolonialismus und des 
kolonialen Denkens leistet, kann daher nicht hoch 
genug eingeschätzt werden.

Der aktuelle Stand 
International sind RdN inzwischen in mehr als 40 
Ländern in mehr als 200 Regelungen implementiert 
(Kauffman/Martin 2021; Putzer et al. 2022). So wer-
den Gerichtsurteile erlassen, Gesetze verabschiedet 
oder sogar Verfassungen geändert, um Rechte der 
Natur, etwa Rechte von Wäldern, Flüssen, Walen oder 
Meeresschildkröten, anzuerkennen.

RdN wurden auf Verfassungsebene zuerst in Ecu-
ador verankert. Auf dieser Grundlage ist z. B. das 
kommerzielle Fischen in Meeresschutzgebieten ver-
boten (Verbrechen gegen Biodiversität, Natur und 
Pacha Mama). Wie sich das in gerichtlichen Verfahren 
tatsächlich auswirkt, zeigt der sog. Haifischfall. Im 
Jahr 2017 wurde ein chinesisches Fischerboot mit 
6.000 toten Haien an Bord in einem ecuadorianischen 
Meeres schutzgebiet aufgebracht. Der Ecuadoriani-
sche Supreme Court verurteilte den Kapitän und 
dessen Besatzung zu Freiheitsstrafen sowie einer 

„Eine Verhandlung der Legitimität des Protests 

kann gar nicht stattfinden, ohne die von ihm als 

Hebel seiner Legitimation herangezogene drohende 

Katastrophe ebenso zu diskutieren.“ 

Aimée van Baalen, Aktivistin 

der Letzten Generation 

Copyright Wochenschau Verlag



TaTorT rechTssTaaT     59

In Deutschland wurde im Mai 2020 das Netzwerk 
„Rechte der Natur“ gegründet und im Mai 2023 als 
Verein eingetragen. Es hat einen Vorschlag für eine 
Grundgesetzänderung erarbeitet, die die Eigenrechte 
der Natur etabliert. Auch auf Landesebene finden 
vermehrt Aktivitäten zur Schaffung von RdN statt: in 

Berlin, Niedersachsen, Thüringen und Bayern, hier z. B. 
„Lebendige Isar“ und vor allem eine Initiative, die sich 
für ein Volksbegehren einsetzt, das die Einführung 
der Rechte der Natur in der bayerischen Verfassung 
vorsieht. Die durch solche Initiativen angestrebten 
Änderungen des jeweiligen Landesrechts können 
durchaus als Vorbild gelten und sind daher nicht zu 
unterschätzen, wie etwa ein Blick in die USA zeigt. Im 
Folgenden kann jedoch nur auf eine Verankerung von 
RdN im Bundesrecht abgestellt werden, zumal eine 
Änderung auf gesamtstaatlicher Ebene eine enorme 
Aufwertung der RdN bedeuten würde, wie das Bei-
spiel Ecuador (s. o.) zeigt.

In Deutschland könnten RdN auf verschiedenen 
Rechtsebenen eingeführt werden. Denkbar ist eine 
Einführung im Grundgesetz, in einfachen Gesetzen 
wie dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und dem Straf-
gesetzbuch (StGB) oder ggf. auch per Rechtsverord-
nung zum Schutz spezieller Naturbestandteile oder 
Tierarten, wozu es aber zuvor wiederum einer aus-
drücklichen Änderung im einfachgesetzlichen Recht 
bedürfte, um eine Ermächtigungsgrundlage und 
Klagebefugnis zu verleihen.

Verfassungsebene –  
Änderung des Grundgesetzes
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
(GG) rückt die Würde des Menschen und seine Grund-
rechte (vor allem Freiheit und Eigentum) als Schutz-
güter ins Zentrum staatlichen Handelns. Die Natur 
ist ein ausbeutbares Objekt und ihr Schutz alleinige 
Aufgabe des Staates, es gibt aber kein Grundrecht auf 
Umweltschutz. Bürger*innen können Naturschutz nur 
dann einklagen, wenn sie sich in ihren persönlichen 
Rechten (Eigentum/Freiheit) beeinträchtigt fühlen. 

Kampf für die Rettung des Mar Menor, der größten  
Salzwasserlagune Europas
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Der rechtspolitische Fortschritt 
kommt erstmals aus dm globalen 

Süden in den Norden
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Grundrechten werten. Eine deutliche Formulierung 
von Rechten der Natur sowohl in Art. 20a GG als auch 
in den Schrankenbestimmungen der übrigen Grund-
rechte könnte diese Lücke schließen.

Verwaltungsgerichtsordnung
Praktisch noch bedeutsamer dürfte sich eine verfas-
sungsrechtliche Verankerung von Rechten der Natur 
auf Verfahren vor den Verwaltungsgerichten auswir-
ken, etwa bezüglich der Anfechtung von Bauvorhaben 
oder der Verpflichtung der öffentlichen Hand zum Tä-
tigwerden gegen umweltschädliche Tätigkeiten oder 
Auswirkungen. Auch gemäß § 42 Abs. 2 VwGO sind 
Klagen nur dann zulässig, wenn die Kläger*innen die 
Verletzung eigener Rechte geltend machen können. 
Dies setzt daher i. d. R. sowohl voraus, dass sie über-
haupt Inhaber*innen von Rechten sein können, als 
auch, dass im Einzelfall konkrete Rechtsverletzungen 
in Frage kommen. Dieses Erfordernis der Klagebefug-
nis ist regelmäßig der Flaschenhals, an dem bisher 
verwaltungsgerichtliche Klagen im Namen der Natur 
scheitern. 

Verbandsklagen
Umweltverbandsklagen auf Grundlage des Umwelt-
rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) sollen diesbezüg-
lich eine Lücke füllen. Anerkannte Umweltverbände 
haben mit dem UmwRG die Möglichkeit, umweltre-
levante Behördenentscheidungen gerichtlich kont-
rollieren zu lassen. Sie brauchen dafür nicht darzule-
gen, dass die angegriffene Entscheidung sie in ihren 
subjektiven Rechten verletzt. Das UmwRG geht auf 
die internationale Aarhus-Konvention (1998) zurück, 
die der Öffentlichkeit in Umweltangelegenheiten u. a. 
Klagemöglichkeiten gewährt und von der EU weit-
gehend, aber nicht vollständig übernommen wurde. 
Auch das UmwRG war zunächst sehr eng gefasst, 
sodass es in der Folge mehrfach geändert werden 
musste. Eine weitere, zwingend notwendige Novelle 
steht in dieser Legislaturperiode an, welche zu deut-
licher Rechtsvereinfachung und Abbau von Rechtsun-
sicherheiten führen soll. 

Die Möglichkeit der Verbände, umweltbezogene Be-
hördenentscheidungen anzufechten, hat keineswegs 
zu einer Klageflut geführt, wie sie verschiedentlich 
befürchtet worden war. Denn jede derartige Klage 
ist mit hohem Zeitaufwand und beträchtlichen Kos-
ten für den Verband verknüpft. Deswegen prüfen 
die Verbände die Rechtslage und ihre spezifische 

Auch das Verbandsklagerecht hat daran nichts We-
sentliches geändert, die Natur unterliegt regelmäßig 
in der Abwägung mit anderen Rechtsgütern (siehe 
etwa die gescheiterte sog. „Robbenklage“ 1988; Blu-
me 2004). Eine wachsende Zahl von Jurist*innen und 
Wissenschaftler*innen (Bosselmann 1986; Fischer-
Lescano 2014; Kersten 2022; Wesche 2023) kommt 
daher zu der Einschätzung, dass es notwendig ist, die 
Rechte der Natur anzuerkennen. 

Mit einer Grundgesetzänderung würde sich auch 
das Naturschutzrecht entscheidend ändern, da § 1 
BNatSchG bisher so ausgelegt wird, dass die Natur 
nicht rechtsfähig ist. Nach Vorschlägen der „Initiati-
ve Rechte der Natur zur Grundgesetzreform“ würden 
Rechte der Natur sowohl in Art. 1 (Würde des Men-
schen, dort in einem neuen Abs. 2) als auch durch 
Neufassung des Art. 20a (Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen und Tiere für die zukünftigen Genera-
tionen) explizit ins Grundgesetz aufgenommen. Durch 
einen neuen Absatz in Art. 19 GG soll außerdem die 
Rechtspersonalität der Natur ausdrücklich klargestellt 
werden. Zudem beinhaltet der Vorschlag die Formu-
lierung ausdrücklicher Schranken und Grenzen in den 
Menschenrechten der allgemeinen Handlungsfreiheit 
(Art. 2 Abs.1) und des Eigentums (Art. 14 Abs. 1).

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) sieht im 
GG bisher keine Rechte der Natur enthalten. Auch 
in seinem wegweisenden Klimabeschluss vom März 
2021 musste es daher auf rechtliche Hilfskonstruk-
tionen zurückgreifen. Es erachtete den Eigenwert 
der Natur im Rahmen des Art. 20a GG als nicht ent-
scheidungserheblich, sondern konnte die möglichen 
Folgen des Klimawandels stets allein im Zusammen-
hang mit möglichen Verletzungen von menschlichen 

Das Grundgesetz enthält kein Grundrecht auf Umweltschutz.
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zeigen. Auch die Anerkennung dieser Rechte musste 
mühsam erstritten werden (Knauß et al. 2021). Dies 
zeigt vor allem, dass keinesfalls angenommen werden 
kann, dass das bestehende Rechtsystem absolute Ge-
rechtigkeit bietet. Vielmehr müssen veraltete Rechts-
positionen und -ansichten überarbeitet werden, um 
eine dynamische Entwicklung der Menschen mit mo-
dernen Werten zu erlauben. Genauso wie sich die 
Gesellschaft durch neue Techniken, wissenschaftliche 
Erkenntnisse und sozialen Fortschritt weiterentwi-
ckelt, muss sich auch das Recht weiterentwickeln, um 
nicht an (Gestaltungs-)Relevanz zu verlieren. Dieses 
gesellschaftliche Transformationspotential wird mit 
der Anerkennung von RdN adressiert. Letztlich ist eine 
Vertretung von Sachen oder nicht rechtsfähigen Per-
sonen dem deutschen Recht auch nicht an sich fremd, 
wie etwa die wirtschaftliche Hilfskonstruktion der 
Vertretung von (Kapital-)Gesellschaften zeigt.

RdN würden somit zu einem proaktiven und ganz-
heitlichen Schutz der Natur in der Praxis führen. Eine 
Änderung des GG würde bedeuten, dass alle Behör-
den dem Naturschutz hohe Priorität einzuräumen 
hätten und ihr Verhalten, ihre Gesetze, Pläne, Projek-
te und Programme auf einen ökozentrischen Ansatz 
auszurichten hätten. 

Neben den dargestellten Änderungen des Grund-
gesetzes wären schließlich auch einfachgesetzliche 
Änderungen etwa des BNatSchG, des Bürgerlichen 
Gesetzbuches oder der VwGO, aber auch die Auf-
nahme des sog. Ökozids als Straftatbestand in das 
StGB denkbar. Ökozid bedeutet „rechtswidrige oder 
willkürliche Handlungen mit dem Wissen begangen, 
dass eine erhebliche Wahrscheinlichkeit schwerer und 
entweder weitreichender oder langfristiger Schäden 
für die Umwelt besteht, die durch diese Handlun-
gen verursacht werden“ (www.stopecocide.earth). 
Die Funktion von Strafrecht ist nicht nur die Vergel-
tung von Unrecht, sondern auch die Prävention von 
Rechtsverletzungen. Genauso wie einer Verletzung 
des Rechts auf Leben durch ein Verbot von Totschlag 
vorgebeugt wird, soll die Einführung eines Ökozid-
Straftatbestandes die Verletzung von RdN präventiv 
verhindern. 

Fachkompetenz in den strittigen Fragen genau und 
umfassend, ehe sie sich zu einer solchen Klage ent-
schließen. Dies erklärt die höhere Erfolgschance von 
umweltverbandlichen Rechtsbehelfen im Vergleich 
zu Individualklagen – wie mehrfach empirisch fest-
gestellt. Ein weiterer Vorteil resultiert daraus, dass 
Umweltverbände nur anerkannt werden (und dann 
Klage erheben können), wenn sie über ausreichenden 

Sachverstand und Erfahrungen in ihren Sachgebieten 
verfügen. Sie nehmen deshalb als „Umweltanwälte“ 
Aufgaben der Allgemeinheit wahr und tragen auf 
diese Weise zum Abbau des Vollzugsdefizits bei, das 
gerade im Umweltrecht immer noch besteht.

Transformation durch Rechte der Natur 
Neben der schon existenten Verbandsklage wird 
gegen eine Aufnahme von RdN in das GG zumeist 
als Hauptargument genannt, dass Eigenrechte der 
Natur nicht zur bundesdeutschen Rechtsstruktur 
passen würden und ein Klagerecht für jedermann im 
Namen der Natur ein „Systembruch“ wäre (Gelinsky 
2021). Zwar trifft es zu, dass das bisherige deutsche 
Rechtssystem, anders als etwa das Spaniens oder 
Frankreichs, seit 120 Jahren eine Beschränkung auf 
den subjektiven Rechtsschutz vorsieht. Gleichwohl 
geht es bei der Anerkennung von RdN gerade darum, 
das bisherige Rechtssystem zu ändern, da es einen 
unzureichenden Schutz der Natur gewährt. Es geht 
gerade um eine Änderung der Werte weg von dem 
archaischen System, das zu einem anthropozänen 
Zeitalter geführt hat, in dem die Einflüsse der Men-
schen auf die Natur so signifikant sind, dass sie sogar 
zur einer Änderung des Klimas führen, hin zu einem 
System, in dem der Mensch anerkennt, dass die Natur 
selbst Werte hat und nicht nur eine Ressource ist. Die 
Notwendigkeit eines solchen Wertewandels ist dem 
deutschen (und internationalen Recht) auch nicht 
fremd, wie die Einführung der Gleichberechtigung von 
Frauen, die Unterstrafestellung von sexuellem Miss-
brauch in der Ehe und die Rechte von Homosexuellen 

Eine wachsende Zahl von 
Jurist*innen kommt zu der 

Einschätzung, dass es notwendig 
ist, die Rechte der Natur 

anzuerkennen

„Auch Tiere haben ein Recht auf ein Leben,  

das ihren Fähigkeiten entspricht.“ 

Martha Nussbaum, US-amerikanische 

Philosophin und Juristin
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